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Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. RABATTE 

DIE BEI AUFTRAGSERTEILUNG FESTGELEGTEN RABATTE GELTEN, SOFERN DIE INSERATE INNERT 

JAHRESFRIST ABGENOMMEN WERDEN. WIRD DAS ABSCHLUSSQUANTUM ÜBERSCHRITTEN, SO HAT 

DER INSERENT NACH BEENDIGUNG DER LAUFDAUER ANRECHT AUF DIE ERREICHTE HÖHERE RA-

BATTSTUFE NACH TARIF. ERREICHT DAS ABGENOMMENE QUANTUM AM ENDE DER LAUFDAUER DEN 

VEREINBARTEN AUFTRAGSUMFANG NICHT, SO WIRD DEM INSERENTEN DER ZU VIEL BEZOGENE RA-

BATT NACH DER TARIFSKALA NACHBELASTET. 

 

2. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

DIE FAKTUREN SIND INNERT 30 TAGEN ZU BEZAHLEN. ALLE GENANNTEN PREISE VERSTEHEN SICH 

NETTO (KEIN SKONTO- ABZUG). BEI BETREIBUNG FÄLLT JEDER RABATTANSPRUCH DAHIN. 

 

3. FEHLER UND TELEFONISCHE BESTELLUNGEN 

FÜR FEHLER, DIE DEN SINN ODER DIE WIRKUNG EINES INSERATES WESENTLICH BEEINTRÄCHTI-

GEN, WIRD ERSATZ IN FORM VON INSERATERAUM BIS ZUR GRÖSSE DES FEHLERHAFTEN INSERA-

TES GELEISTET. WEITERGEHENDE ANSPRÜCHE WERDEN WEGBEDUNGEN. TELEFONISCHE BESTEL-

LUNGEN ODER ÄNDERUNGEN ERFOLGEN AUF GEFAHR DES AUFTRAGGEBERS. BEANSTANDUNGEN 

MÜSSEN INNERT MONATSFRIST NACH EINGANG DER RECHNUNG GELTEND GEMACHT WERDEN. 

 

4. BELEGLIEFERUNG 

WIR LIEFERN EINEN BELEG GRATIS, WEITERE GEGEN VERRECHNUNG. 

 

5. ABLEHNUNG VON INSERATEN 

DER VERLAG HAT DAS RECHT, INSERATE OHNE ANGABE VON GRÜNDEN ABZULEHNEN. FÜR DEN IN-

HALT DER ERSCHIENENEN INSERATE HAFTET DER AUFTRAGGEBER. 

 

6. KORREKTURABZÜGE 

FÜR GELEGENHEITSINSERATE WERDEN KEINE KORREKTURABZÜGE GELIEFERT. WURDE DEM INSE-

RENTEN EIN KORREKTURABZUG ZUGESTELLT, ERSCHEINT DAS INSERAT AUCH DANN, WENN DAS 

«GUT ZUM DRUCK» NOCH FEHLT. FÜR FEHLER, DIE VOM AUFTRAGGEBER NICHT KORRIGIERT WOR-

DEN SIND, ÜBERNIMMT DER VERLAG KEINE VERANTWORTUNG. NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN 

DES TEXTES, DER SCHRIFT USW. WERDEN NACH DER DAZU BENÖTIGTEN ZEIT VERRECHNET. 

 

7. PREISÄNDERUNGEN 

PREISÄNDERUNGEN DES VERLAGES KÖNNEN AUCH FÜR LAUFENDE AUFTRÄGE ZUR ANWENDUNG 

GEBRACHT WERDEN. TRITT DIES EIN, STEHT DEM INSERENTEN DAS RECHT ZU, INNERT ZWEI WO-

CHEN SEIT SCHRIFTLICHER BEKANNTGABE DES NEUEN PREISES VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRE-

TEN. IN DIESEM FALL WIRD DEM INSERENTEN DER RABATT BERECHNET, DER GEMÄSS RA-

BATTSKALA DEM EFFEKTIV ERSCHIENENEN QUANTUM ENTSPRICHT. 
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8. INSERATGRÖSSEN 

DIE INSERATE WERDEN GRUNDSÄTZLICH VON STRICH ZU STRICH BERECHNET. UNTER DER VOR-

SCHRIFT «NÖTIGE HÖHE» VERSTEHEN WIR EINEN NORMALEN RAUM, DER DEM SUJET ANGEPASST 

ERSCHEINT. BEI INSERATEN MIT UMRANDUNG WIRD OBEN UND UNTEN MINDESTENS EIN MILLIME-

TER HINZUGERECHNET. 

 

9. STORNOGEBÜHREN 

WIRD EIN LAUFENDER JAHRESAUFTRAG MIT DEM ENTSPRECHENDEN WIEDERHOLUNGSRABATT 

STORNIERT, VERRECHNET DER VERLAG FÜR DIE RABATTIERUNG UND DEN AUSFALL EINE GEBÜHR 

VON 35% DES RESTBETRAGES AB DIESEM ZEITPUNKT. BEI KURZFRISTIGER STORNIERUNG,  

WENIGER ALS 2 WOCHEN VOR ERSCHEINUNG, VERRECHNET DER VERLAG 35% DES PREISES.  
 


